
GERICHT

Urteil des Gerichts vom 7. Oktober 2015 — European Dynamics Luxembourg u. a./HABM

(Rechtssache T-299/11) (1)

(Öffentliche Dienstleistungsaufträge — Ausschreibungsverfahren — Externe Bereitstellung von 
Dienstleistungen für das Programm- und Projektmanagement und technische Beratung im Bereich 

Informationstechnologien — Einstufung eines Bieters in einem Kaskadenverfahren — 
Zuschlagskriterien — Chancengleichheit — Transparenz — Offensichtlicher Beurteilungsfehler — 

Begründungspflicht — Außervertragliche Haftung — Verlust einer Chance)

(2015/C 398/36)

Verfahrenssprache: Englisch

Parteien

Klägerinnen: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luxemburg); Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata 
Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athen, Griechenland) und European Dynamics Belgium SA (Brüssel, 
Belgien) (Prozessbevollmächtigte: zunächst Rechtsanwälte N. Korogiannakis und M. Dermitzakis, dann Rechtsanwalt 
I. Ampazis)

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (Prozessbevollmächtigte: N. Bambara 
und M. Paolacci im Beistand von Rechtsanwälten P. Wytinck und B. Hoorelbeke)

Gegenstand

Zum einen Klage auf Nichtigerklärung der im Rahmen des offenen Ausschreibungsverfahrens AO/021/10 „Externe 
Bereitstellung von Dienstleistungen für das Programm- und Projektmanagement und technische Beratung im Bereich 
Informationstechnologien“ erlassenen und den Klägerinnen mit Schreiben vom 28. März 2011 bekanntgegebenen 
Entscheidung des HABM, das Angebot der Klägerin zu 1 für die Vergabe des Rahmenvertrags nach dem Kaskadenverfahren 
an die dritte Stelle zu setzen, und zum anderen Klagen auf Schadensersatz

Tenor

1. Die im Rahmen des offenen Ausschreibungsverfahrens AO/021/10 „Externe Bereitstellung von Dienstleistungen für das 
Programm- und Projektmanagement und technische Beratung im Bereich Informationstechnologien“ erlassene und der European 
Dynamics Luxembourg SA mit Schreiben vom 28. März 2011 bekanntgegebene Entscheidung des HABM, ihr Angebot nach dem 
Kaskadenverfahren zur Vergabe eines Rahmenvertrags an die dritte Stelle zu setzen und die Angebote des Konsortiums der Unisys 
SLU und der Charles Oakes & Co. Sàrl zum einen sowie des ETIQ Konsortiums (by everis und Trasys) zum anderen an die erste bzw. 
zweite Stelle zu setzen, wird für nichtig erklärt.

2. Die Europäische Union ist verpflichtet, den Schaden zu ersetzen, der European Dynamics Luxembourg wegen des Verlusts einer 
Chance entstanden ist, als erster Vertragspartner in der Kaskade den Zuschlag für den Rahmenvertrag zu erhalten.
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3. Im Übrigen wird der Antrag auf Schadensersatz abgewiesen.

4. Die Parteien teilen dem Gericht binnen drei Monaten ab Verkündung des Urteils mit, auf welche bezifferten Schadensersatzbeträge 
sie sich geeinigt haben.

5. Falls eine Einigung nicht erzielt werden sollte, legen die Parteien dem Gericht binnen derselben Frist ihre bezifferten Anträge vor.

6. Die Kostenentscheidung bleibt vorbehalten.

(1) ABl. C 232 vom 6.8.2011.

Urteil des Gerichts vom 6. Oktober 2015 — Technion und Technion Research & Development 
Foundation/Kommission

(Rechtssache T-216/12) (1)

(Zuschuss — Sechstes Rahmenprogramm im Bereich der Forschung, technologischen Entwicklung und 
Demonstration — Rückforderung der von der Kommission im Rahmen eines Forschungsvertrags gezahlten 

Beträge infolge der Ergebnisse einer Finanzprüfung — Aufrechnung von Forderungen — Teilweise 
Umdeutung der Klage — Antrag auf Feststellung des Nichtbestehens einer vertraglichen Forderung — 

Schiedsklausel — Zuschussfähige Kosten — Ungerechtfertigte Bereicherung — Begründungspflicht)

(2015/C 398/37)

Verfahrenssprache: Französisch

Parteien

Kläger: Technion — Israel Institute of Technology (Haifa, Israel) und Technion Research & Development Foundation Ltd 
(Haifa) (Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt D. Grisay)

Beklagte: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: D. Calciu und F. Moro, im Beistand von zunächst 
Rechtsanwältinnen L. Defalque und S. Woog, dann Rechtsanwältinnen L. Defalque und J. Thiry)

Gegenstand

Klage zum einen nach Art. 263 AEUV auf Nichtigerklärung der im Schreiben vom 13. März 2012 an das Technion — Israel 
Institute of Technology enthaltenen Aufrechnungsentscheidung der Kommission, die infolge der Ergebnisse einer 
Finanzprüfung, die sich u. a. auf den im Rahmen des Sechsten Rahmenprogramms der Europäischen Gemeinschaft im 
Bereich der Forschung, technologischen Entwicklung und Demonstration als Beitrag für die Verwirklichung des 
Europäischen Forschungsraums und zur Innovation (2002-2006) geschlossenen Vertrag Nr. 034984 (Mosaica) bezog, auf 
Rückforderung des Betrags von 97 118,69 Euro gerichtet ist, was den Beträgen — einschließlich Zinsen — entspricht, die 
für den genannten Vertrag gezahlt wurden, und zum anderen nach Art. 272 AEUV auf Feststellung des Nichtbestehens der 
Forderung, die die Kommission aufgrund des Vertrags Mosaica gegen Technion zu haben behauptet und die Gegenstand der 
streitigen Aufrechnung war
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